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Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag genehmigt die Eilentscheidung vom 05.12.2005 zur Änderung des Gesell-
schaftsvertrages der Nord-Ost Brandenburgischen Gesundheitsholding GmbH 
 

zuständiges Amt:       

Finanzen u. Service  i.A. Elvira Burmeister  Uwe Falke  Klemens Schmitz 
    Amtsleiter  komm. Dezernent  Landrat 
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Begründung: 
 
Gemäß § 57 Abs. 1 der Landkreisordnung entscheidet in dringenden Angelegenheiten 
des Kreistages, deren Erledigung nicht bis zu einer ohne Frist und formlos einzuberu-
fenden Sitzung des Kreistages aufgeschoben werden kann, der Landrat im Einver-
nehmen mit dem Vorsitzenden des Kreistages zur Abwendung einer Gefahr oder ei-
nes erheblichen Nachteils für den Landkreis. Die Eilentscheidung ist dem Kreistag in 
seiner nächsten Sitzung gem. § 57 Abs. 1 S. 2 LKrO zur Genehmigung vorzulegen. 
Der Kreistag kann die Eilentscheidung aufheben, soweit nicht schon Rechte anderer 
durch die Ausführung der Entscheidung betroffen sind. 
 
Die Eilentscheidung ändert den Kreistagsbeschluss DS-Nr. 139/2005 und ist damit 
Grundlage für die notarielle Beurkundung des Gesellschaftsvertrages der Nord-Ost 
Brandenburgischen Gesundheitsholding GmbH. Mit diesem Vertrag beteiligen sich die 
Landkreise Barnim und Uckermark sowie die Stadt Eberswalde als Gesellschafter an 
der Holding. Mit Unterzeichnung des Gesellschaftsvertrages ist dieser für alle Partner 
bindend.  
 
Die Beteiligung des Landkreises an der Nord-Ost Brandenburgischen Gesundheits-
holding bedarf gem. § 110 Abs. 1 der GO der kommunalaufsichtlichen Genehmigung 
durch das Innenministerium. Im Vorab-Verfahren zur Prüfung der Genehmigungsfä-
higkeit wurden Seitens des Innenministeriums im Rahmen einer Anhörung Bedenken 
gegen einige Formulierungen im Gesellschaftsvertrag der Nord-Ost Brandenburgi-
schen Gesundheitsholding geäußert. Die detaillierte Begründung ist dem Schreiben 
des Innenministeriums zu entnehmen, das als Anlage dieser Beschlussvorlage beige-
fügt ist.  
  
Im vorliegenden Fall war die Gefahr für einen erheblichen Nachteil des Landkreises 
nicht auszuschließen und somit dringender Handlungsbedarf gegeben.  
 
Siehe Begründung zur Eilentscheidung. 
 
 
 
Anlagen:   1. Eilentscheidung  
  2. Schreiben des MdI zur Beteiligung des Landkreises Uckermark 
   
 
 
















